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 Veröffentlicht am 27.01.2000

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

AVG §52;

WaffG 1996 §8 Abs1;

WaffG 1996 §8 Abs2;

WaffG 1996 §8 Abs6;

Rechtssatz

Bei Prüfung der Verlässlichkeit iSd § 8 Wa G 1996 ist bei Anzeichen einer psychiatrischen Erkrankung die Bestellung

eines Psychologen schon unter dem Gesichtspunkt einer anzunehmenden fehlenden fachlichen Eignung eines solchen

Gutachters nicht zielführend.

Schlagworte

Sachverständiger Erfordernis der Beiziehung Arzt
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